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P R Ä A M B E L
Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 
04.07.1994 (GV.NW. S.566) in der z.Z. geltenden Fassung und § 10 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23.09.2004 (BGBl. IS. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2006 (BGBl. IS. 3316) in 
Verbindung mit der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBl. I S.132) in der z.Z. geltenden Fassung hat der Rat 
der Stadt Iserlohn am 14,10.2003 die planungsrechtlichen Festsetzungen dieses 
Bebauungsplanes als Satzung beschlossen.

Hinweise:
Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen
Im Bereich der Zufahrtsstraße (Lenninghauser Weg) sind die erhaltenswerten 
Altbäume mit einem Stammschutz nach DIN 18920 während der Bauphase 
zu versehen. Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um 
LKW-Begegnungsverkehr im Bereich der Altbäume zu vermeiden.
Nach Abschluss der Bauphase sind die Bäume (Stamm- und Kronenbereich) auf 
Beschädigungen zu prüfen. Gegebenenfalls sind baumchirurgische 
Maßnahmen zur Schadenssanierung durchzuführen.

Der Märkische Kreis als Untere Wasserbehörde weist darauf hin, 
dass für eine Grundwasserentnahme im Rahmen der Bewässerung 
des Golfplatzes es gern. § 7 Wassergesetz einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis bedarf. Sie ist bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen.

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur-und/oder 
naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde 
aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen 
und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden.
Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als Unterer 
Denkmalbehörde und/oder dem Westfälischen Museum für Archäologie/Amt 
für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/93750;
Fax: 02761/2466) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte 
mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten 
(§ 16 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten 
und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz 
zu nehmen. (§ 16 Abs. 4 DSchG NW),

FESTSETZUNGEN
Art und Maß der baulichen Nutzung

(§9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)
I Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß 

Satteldach als Dachform mit einer Neigung 
zwischen 38° und 45°

Zulässige Nutzungen innerhalb der privaten Grünfläche 
gern. § 9 Abs, 1 Nr, 1 bis 3 BauGB

Innerhalb der privaten Grünfläche ■ Zweckbestimmung Golfanlage ■ sind 
folgende Anlagen und Nutzungen allgemein zulässig:

- Funktionsgebäude mit:
- Schulungs- und Gesellschaftsräumen
■ Umkleideräumen mit Sanitär- und Wellnessräumen
■ Gastronomiebetrieb
■ Außenterrasse
- Wohnung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 
-Verwaltungsräume
- Verkaufsraum / Laden für Golfartikel
- Abstellraum für Schlägertaschen und Golfzubehör

- Stellplätze mit Zufahrten

- Nutzung der Golfanlage dienenden Nebenanlagen einschließlich 
Verbindungswege, Wetterschutzhütten

Die genannten Funktionen können auf bis zu 3 Gebäude (1 Clubhaus,
1-2 Abschlaghütten) verteilt werden. Der Parkplatz mit 85 Stellplätzen 
nördlich des Clubhauses (P1), östlich des Lenninghauser Weges ist als 

Wanderparkplatz für die öffentliche Nutzung zur Verfügung zu stellen.
Die übrigen Parkplätze sind an die Golfanlage gebunden.

Maß der baulichen Nutzung

Innerhalb der in der privaten Grünfläche - Zweckbestimmung Golfanlage - 
festgesetzten Baugrenze ist die Errichtung eines Funktionsgebäudes 
"Clubhaus" sowie 1 bis 2 Funktionsgebäude "Abschlaghütte" zulässig.

- die Grundfläche des Funktionsgebäudes "Clubhaus" darf maximal 1.500m2 
betragen.
■ die Grundfläche des Funktionsgebäudes "Abschlaghütte" darf in Summe 
maximal 760m2 betragen.
- die Grundfläche der Stellplätze und ihrer Zufahrten darf 12.100m2 nicht 
überschreiten.
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Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §22 und 23 BauNVO) 
— — Baugrenze

Verkehrsflächen
(§9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)
---------  Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsflächen 

Öffentliche Parkfläche

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§9 Abs.1 Nr.13 und Abs.6 BauGB)

<$> Oberirdische Leitung 
Strom bis 30kV

O -------- Unterirdische Leitung
Es sind die Aullagen und Hinweise für Erdgashochdruckleitungen 
der WINGAS GmbH zu beachten. Bauarbeiten im Schutzstreifen 

der Gashochdruckleitungen dürfen nur mit Zustimmung der WINGAS 
GmbH durchgeführt werden. Die Wingas GmbH ist spätestens zwei 
Wochen vor Beginn der Bauarbeiten zu beteiligen.
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Grünflächen

(§9 Abs.1 Nr.16 und Abs,6 BauGB)

Grünflächen
(§5 Abs.2 Nr.5 und Abs.4, §9 Abs.1 Nr.16 
und Abs.6 BauGB)

m  Symbol Golfplatz

Flächen für die Landwirtschaft und Wald
(§9 Abs.1 Nr.18 und Abs.6 BauGB)

Flächen für Wald

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§9 Abs.1 Nr.20,26 und Abs.6 BauGB)

(■ )  Erhaltung von Bäumen 

®  Anpflanzen von Bäumen 

O  Anpflanzen sonstiger Bepflanzungen 

(£ ^ 8  Anpflanzen von Sträuchern

ä ü p  Landschaftsschutzgebiet
(§6 Abs.4, §9 Abs.6 BauGB)

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und 
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 
(§9 Abs.1 Nr.26 Buchstabe b) und Abs,6 BauGB)

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§6 Abs.2 Nr.10 und Abs,4,
§9 Abs.1 Nr.20 und Abs.6 BauGB)

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, 
den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

(§9 Abs.1 Nr.16 und Abs.6 BauGB)

Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen, 
Wasserschutzzone W 3A

Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans
(§9 Abs. 7 BauGB)

m m m
J Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, 

Garagen und Gemeinschaftsanlagen 
(§9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

S t
(§9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu gunsten von 
RWE (30kV Leitung) und den Stadtwerken Iserlohn 
zu belastende Flächen
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i ist ein Biotopkomplex bestehend aus:

lis t ein

I ist ein

Maßnahmenfläche M12:
Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft mit der Bezeichnung M12 ist ein Biotopkomplex bestehend aus:
■ Extensivwiese (Anlage durch standortgerechte Saatgutmischung)
■ Wildobst (22 Bäume, Auswahlliste D)
■ Baumgruppen (12 Bäume 1. Ordnung, Auswahlliste A)
- Gebüschgruppen (ca, 6 Gebüschgruppen, Auswahlliste E)
gemäß den Ausführungen des Landschaftspflegerischen Begleitplans anzulegen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten. Die Anlage und Unterhaltung eines Verbindungsweges für Golfer und 
Pflegefahrzeuge in einer nutzbaren Breite von ca. 2,50m ist zulässig.

Maßnahmenfläche M13:
Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft mit der Bezeichnung M13 ist ein Biotopkomplex bestehend aus:
■ Waldmantel unter Verwendung heimischer Laubholzarten (Gehölzarten siehe Auswahlliste A und B)
- Extensivwiese (Anlage durch standortgerechte Saatgutmischung)
■ Wildobst (4 Bäume, Auswahlliste D)
gemäß den Ausführungen des Landschaftspflegerischen Begleitplans anzulegen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten.

Maßnahmenfläche M14:
Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft mit der Bezeichnung M14 ist ein Biotopkomplex bestehend aus:
- Feldgehölz (Mischbestand aus Laub- und Nadelgehölzen)
■Feldhecke
- Siefen mit temporär wasserführendem Bachlauf 
-Einzelbäume der Feldflur
als Biotopfläche zu erhalten sowie folgende Strukturen:
- Feldgehölz, Feldhecke unter Verwendung heimischer Laubholzarten (Gehölzarten siehe 
Auswahlliste A und B)
■ Waldmantel unter Verwendung heimischer Laubholzarten (Gehölzarten siehe Auswahlliste A und B)
■ Hochstaudenfluren und Säume (Entwicklung aus Spontanvegetation)
■ Extensivwiese (Anlage durch standortgerechte Saatgutmischung)
■ Baumgruppen (16 Bäume 1. Ordnung, Auswahlliste A)
■ Gebüschgruppen (ca. 5 Gebüschgruppen, Auswahlliste E)
gemäß den Ausführungen des Landschaftspflegerischen Begleitplans anzulegen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten. Die im alten Feldgehölzbestand vorhandene Waldhütte ist nach 
Nutzungsaufgabe rückzubauen und die vorhandenen Ziergehölze durch bodenständiges Laubholz 
(Auswahlliste A) zu ersetzen. Nadelgehölze sind nach deren Umtriebszeit durch bodenständiges 
Laubholz (Auswahlliste A) zu ersetzen.

Maßnahmenfläche M15:
Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft mit der Bezeichnung M15 ist ein Biotopkomplex bestehend aus:
■ Extensievwiese (Anlage durch standortgerechte Saatgutmischung)
■ Baumgruppen (6 Bäume 1. Ordnung, Auswahlliste A, C)
■ Wildobst (3 Bäume, Auswahlliste D)
- Teich (Initialpflanzung / Initialansaat Uferstauden, Röhricht)
- Gebüschgruppen (ca. 10 Gebüschgruppen, Auswahlliste E)
gemäß den Ausführungen des Landschaftspflegerischen Begleitplans anzulegen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten.

Maßnahmenfläche M16:
Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft mit der Bezeichnung M16 ist ein Biotopkomplex bestehend aus:
■ Feldhecke, ohne Überhälter
zu erhalten sowie folgende Strukturen:
■ Extensivwiese (Anlage durch standortgerechte Saatgutmischung)
■ Baumgruppen (7 Bäume 1, Ordnung, Auswahlliste D)
■ Wechselfeuchte Rinnen, Gras- und Hochstaudenfluren (Anlage durch standortgerechte 
Saatgutmischung)

- Teich (Initialpflanzung / Initialansaat Uferstauden, Röhricht)
gemäß den Ausführungen des Landschaftspflegerischen Begleitplans anzulegen, 
zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

Sonstige B iotopentw icklungsm aßnahm en
Auf den außerhalb der festgesetzten Bepflanzungsmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) oder 
festgesetzten Maßnahmenflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) gelegenen Flächen sind weitere 
Biotopflächen entsprechend den Beschreibungen und Darstellungen des Landschaftspflegerischen 
Begleitplans anzulegen, zu pflegen und Dauerhaft zu erhalten.
Der Anteil dieser Extensivflächen (außerhalb der festgesetzten Maßnahmen und Bepflanzungen) 
darf 30 ha nicht unterschreiten.

Düngung und Pflanzenschutz
Eine Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln ist innerhalb der als Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung "Golfplatz" festgesetzten Fläche nur innerhalb der 
Abschläge und Grüns zulässig, auf den Spielbahnen nur in begründeten 
Ausnahmefällen, Eine Ausbringung von Düngemitteln ist innerhalb der als 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Golfplatz" festgesetzten Fläche nur 
innerhalb der Abschläge, der Grüns und der Spielbahnen (Fairways) zulässig.
Ein Abschlag ist eine kurz gemähte, ebene Rasenfläche, von welcher der 
erste Schlag auf jeder Golfbahn ausgeführt wird. Das Grün ist die extrem kurz 
geschnittene Rasenfläche um das Loch am Ende einer Spielbahn. Die 
Spielbahn ist die häufig und kurz gemähte Rasenfläche zwischen Abschlag 
und Grün. Hinsichtlich der Ausbringung von Düngemitteln und 
Pflanzenschutzmitteln gelten ■ soweit nicht durch textliche Festsetzungen 
anders geregelt ■ die Vorschriften des Düngemittelrechts bzw. des 
Pflanzenschutzrechts. Als Maßstab für die Bestimmung der jeweils guten 
fachlichen Praxis können die "Richtlinien für den Bau von Golfplätzen" der 
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL) in der 
jeweils aktuellen Ausgabe, sowie die Grundsätze zur funktions- und 
umweltgerechten Pflege von Rasensportanlagen des Bundesinstituts 
für Sportwissenschaften (BISP) herangezogen werden.
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Stadt Iserlohn
Bebauungsplan Nr. 297

Drüpplingsen -  Golfplatz

Maßstab = 1=2500


